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Text des Deba uunt>splanes 52 A der St adt Wesseling 
Das gesamt e Pl .llllgebiet wird nle reines W'ohngebiet eusgewieeen. 

Aufgrund dee § 1 Abs. 4 der Baunutzungsverordnung vom 26. 11. 1968 
werden im re i nen Wohngebiet Ausnr·hmen n :-ch S 3 der Baunutzungsver
ordnung : llgemein nicht zugel nseen. 

' · 

Das heißt, die neben den Wohnungen i n reinen Wohngebieten n.usn; hms
weiee zulässigen Läcen und Handwerksbetriebe zur Deckung des t äglichen 
Bed r rfs der 3ew~hiier dea Geb ietes sowie kleine Betriebe des Beher
bergungsgewerbes : werden ; llgemein nicht zugel :• ssen. 

Das Maß der b rtul ichen Nutzung wird bes t immt durch die Festsetzungen 
von Geschoßz 2b len, der Gru.Idflächen - und Geechoßflächenzahlen ( § 16 
Abs. 2 Baunutzungsverordnung). 

Die überb · ub; ren Grundstücksflächen werden durch die Festsetzungen 
von B: ugrenzen ~est immt (r 23 Abs . 1 der Baunutzungsverordnung). 

Aufgrund des ~ 17 'bs . 4 der Baunutzungsverordnung werden die ange
gebenen Ge sch ~ ß z hlen <l ls Höchstzahlen festgesetzt. 

' 
Aufgrund des § 3 •' bs . 4 der Baunutzungsverordnung werden im gesamten 
Wohngebiet nur Wohngebäude mit nicht mehr · le zwei Wohnungen zuge
l assen. 

.. ~ ' 

Die Bauweise wird für ~ 11e Grundstücke unter Verwendung des Pl ~n7eichens 

nach DIN 18003 Ziff. 3.1 a ls offen fes tgesetzt. 

Für die ein~eechossigen B·· ukörper im Pl · ngebiet wird eine Dachneigung 
von o - 38 und für die zveigeschossigen Baukörper eine DPchneigung 
von o - 33 ° zugel ~ ssen ( § 4 der Ersten Verordnun~ zur Durchführung des 
Bundesbaugesetzes i.d.F. vom 21. 4. 1970 und des§ 1o3 Abs. 1 Ziff. 1 
der Landesb · uordnung N'W i. d .F. vom 27. 1. 1970). 

Die nach cem Pl an von der Beb~uung freizuhaltenden Flächen zwischen 
der Straßenbegrenzungslinie und der Baugrenze sind als Ziergärten 
(Vorgärten) rnzulegen und zu unterhalten. Vorgärten dürfen vor der 
Bau.grenze nicht eingefriedigt werden ( § 1o3 Abs. 1 Ziff. 5 der Landes
b auordnung NW i.V. mit § 6 der Satzung d.er St ~dt Wesseling über~•
sondere Anf ordertm.8'9n bei der Anlage von Vorgärten und Grundstücks
einfriedigungen_ vom 24. 4. 1969}. 


